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Abb. 7.1.1.6.1.3m: Geprüfte Flächen in Wuppertal 
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Abb. 7.1.1.6.1.3n: Geprüfte Flächen in Erkrath und Solingen 
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Abb. 7.1.1.6.1.3o: Geprüfte Flächen in Monheim und Langenfeld 
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Tab. 7.1.1.6.1.2: Ergebnis des „Flächenranking In und Um Düsseldorf“  
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7.1.1.7 Kommunale Entwicklungsabsichten und kommunale Entwicklungspfade 
/ Vertrauensschutz  

Für die neue Darstellung von Siedlungsbereichen wurde im Frühjahr 2012 eine kommunale 
Abfrage durchgeführt, die beinhaltete, welche Vorstellungen für die weitere Siedlungsent-
wicklungen in den Kommunen besteht. Dabei konnten die Kommunen angeben, welche be-
stehenden Siedlungspotenziale für sie in Zukunft keine Siedlungspotenziale mehr darstellen. 
Zudem wurde von den Kommunen angegeben, in welchen Bereichen sie sich neue Entwick-
lungen, die bisher nicht durch den Regionalplan GEP99 abgedeckt sind in Zukunft vorstellen 
können. Diese Abfrage verlief nach einem einheitlichen Schema. Die Gemeinden erhielten 
bei dieser Abfrage eine Tabelle, in der die Streichungs- und Neudarstellungswünsche für 
jedes Planzeichen angegeben werden konnten. Die Abfrage dauerte von Februar 2012 bis 
August 2012. Diese Angaben der Kommunen wurden nach den hier im Kap. 7.1.1 dargestell-
ten Kriterien geprüft und dann gegebenenfalls mit in den Planentwurf einbezogen. Gleichzei-
tig hat der Planungsentwurf die bisherigen kommunalen Entwicklungspfade mit aufgegriffen. 
Hierzu konnte auf das Siedlungsflächenmonitoring der letzten Jahre zurückgegriffen werden. 
Hiermit war erkennbar, in welchen Ortslagen und Stadtteilen die maßgebliche Entwicklung 
stattgefunden hat. Die kommunalen Entwicklungsabsichten spielen eine maßgebliche Rolle 
bei der Darstellung der allgemeinen Siedlungsbereiche, weil die Kommunen für die Umset-
zung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung mittels ihrer Bauleitplanung zuständig 
sind. Das bedeutet, nur wenn die Ziele der Raumordnung und Landesplanung auch an-
schlussfähig sind für die zukünftige kommunale Bauleitplanung, können diese Ziele auch 
umgesetzt werden. In einigen Fällen wurden auch eigene Vorschläge für neue Siedlungsflä-
chen mit in den Entwurf einbezogen. Es tritt immer wieder der Fall auf, dass Siedlungsberei-
che, die aus vielen raumordnerischen Erwägungen heraus sinnvoll für eine Siedlungsent-
wicklung sind, nicht von den Gemeinden umgesetzt werden, weil kommunalpolitische Erwä-
gungen dies aktuell nicht zulassen. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass sich diese 
kommunalpolitischen Auffassungen verändern können. Deshalb fußen einige Siedlungsbe-
reichsdarstellungen auf planerischen Erwägungen der Regionalplanung.  

Kommunen können bei ASB-Reserven, die bisher dargestellt waren, den Vertrauensschutz 
als Argument für eine weitere Darstellung vorbringen. Der Vertrauensschutz zielt darauf ab, 
dass Gemeinden, die in der Vergangenheit im Vertrauen auf der zeichnerischen Darstellung 
im Regionalplan schon in irgendeiner Art tätig geworden sind, diese Flächen zu entwickeln, 
kein Schaden entsteht, in dem nun die Darstellung aufgegeben wird. Das heißt, wurden von 
der Gemeinde Maßnahmen unternommen, um diese Flächen in den kommenden Jahren 
glaubhaft einer Entwicklung zuzuführen. Dies kann in Form von Rahmenplänen oder von 
Grundstücksankäufen oder dergleichen geschehen sein. Hier wurde im Einzelfall geprüft, 
inwieweit die Gemeinde einen Vertrauenschutz glaubhaft machen konnte. Diese Darlegun-
gen werden in die Abwägung mit eingestellt. In diesem Zusammenhang ist weiterhin zu be-
achten, dass die ASB-Darstellung keineswegs eine direkte Aktivierbarkeit bedeutet. Sied-
lungspotentiale sollen dann in Anspruch genommen werden, wenn die Innenpotentiale und 
weiteren Außenpotentiale (Def. vgl Regionalplan Kap 3.1.2 im Regionalplan) nicht mehr aus-
reichen, um für den Planungshorizont genügend Flächen bereit zustellen. Das kann im Ein-
zelfall dazu führen, dass ASB-Reserven – je nach dem wie die Entwicklung in den Gemein-
den verläuft – gar nicht in Anspruch genommen werden können.  

Bei FNP-Reserven hingegen wird zunächst grundsätzlich davon ausgegangen, dass die 
Gemeinden hier einen Vertrauensschutz geltend machen. Gleichwohl sind auch hier Pla-
nungsleichen vorhanden, die auch im Einverständnis mit der Stadt aus dem Plan genommen 
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worden sind. Dennoch gibt es Gemeinden, die alleine durch ihre FNP-Potentiale zuviele Flä-
chen vorhalten. Sie werden durch das Ziel der Flächenrücknahme aufgefordert sogenannte 
Außenpotentiale wieder zurück zu planen.  

7.1.1.8 Kleinräumige Infrastrukturausstattung und dessen Erreichbarkeit 

Gemäß LEP-Entwurf vom Juni 2013 ist die bedarfsgerechte, flächensparende Siedlungsent-
wicklung u.a. an den vorhandenen Infrastrukturen auszurichten (Kap. 6.1-1). Dies ist auf 
grobmaschiger Ebene maßgeblich über die verstärkte Lenkung der Siedlungsentwicklung auf 
die ZASB geschehen (s.o.). Die in der Beikarte im Maßstab 1:400.000 dargestellten ZASB 
stellen einen ersten Orientierungsrahmen dar. Neue ASB-Flächen (Siedlungspotenziale) sind 
in der Regel nur an ZASB anzuschließen.  

Für die im Zuge der Regionalplanfortschreibung vorgenommene detaillierte Überarbeitung 
der ASB wurde die Infrastrukturausstattung bei der konkreten Überarbeitung der ASB in den 
zeichnerischen Darstellungen im Maßstab 1:50.000 detaillierter analysiert, um eine klein-
räumige Ausrichtung der zukünftigen Siedlungsentwicklung auf den Infrastrukturbestand zu 
unterstützen. Dies geschah bei den folgenden zwei Arbeitsschritten:  

1. Kleinräumige Siedlungspotenziale möglichst dort an die ZASB zu verorten oder zu ver-
lagern, um neue Standorte kleinräumig auf die vorhandene Infrastruktur auszurichten. 

2. Wenn eine Zuordnung zu ZASB nicht möglich ist, ist es umso erforderlicher, Siedlungs-
potenziale dort an Bestands-ASB zu verorten, wo noch eine hinreichend gute Infrastruk-
turausstattung erreichbar ist.  

Die Methode folgt vom Prinzip dem gleichen Ansatz, wie bei der Ermittlung der ZASB. Aller-
dings werden detailliertere Einzelbewertungen der Distanzen vorgenommen. Die hierzu ent-
wickelte GIS-gestützte Bewertungsmethode orientiert sich am Prinzip der Nutzwertanalyse. 
Die Methode erlaubt es, kleinräumig für potenzielle und bestehende Siedlungsflächen regi-
onsweit einheitlich, zu bewerten. Hierdurch lassen sich mögliche ASB-Bereiche miteinander 
vergleichen und in der Standortauswahl bewerten.   

7.1.1.8.1 Datenerhebung 

Um die Infrastrukturausstattung in den Kommunen der Planungsregion zu erfassen, wurden 
zuerst Einrichtungsstandorte unterschiedlicher Infrastrukturen zusammengetragen, die eine 
wichtige Rolle bei der Grundversorgung der Wohnbevölkerung einnehmen. Es wurden vor 
allem Einrichtungen gewählt, die im alltäglichen Leben der Wohnbevölkerung wichtige An-
laufstellen darstellen. Hierbei wurden die folgenden Infrastrukturen in den in den Blick ge-
nommen:  

Tab. 7.1.1.8.1.1: Infrastruktureinrichtungen  

Bildungs-
einrichtungen 

priv. Versor-
gungsein-
richtungen 

öff. Versorgungs-
einrichtungen 

Gesundheits-
einrichtungen 

Sportanlagen 

Kitas Vollsortimenter Bürgerbüro Hausärzte 
Schwimmbäder 
(Frei- + Hallen-

bäder) 
Grundschulen Discounter Jugendeinrichtungen Zahnärzte Sportplätze 

Hauptschulen Poststellen 
Büchereien + 
Bibliotheken 

Fachärzte  

Realschulen 
Banken (Geld-
automaten + 

Filialen) 
 Apotheken 

 
 

Verkehr 




